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Ein Projekt von 

Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit ei-
nem mobilen Endgerät (Stand: 12.02.2021) 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit einem mo-
bilen Endgerät sollen Änderungen im Personalausweisgesetz, im eID-Karte-Gesetz und im Aufenthaltsge-
setz vorgenommen werden. Ziel ist es, neben den bisherigen Möglichkeiten des elektronischen Identitäts-
nachweises unter Verwendung des Personalausweises, der eID-Karte oder des elektronischen Aufenthalts-
titels die Durchführung des elektronischen Identitätsnachweises allein mit einem mobilen Endgerät zu er-
möglichen und durch diese nutzerfreundliche Weiterentwicklung die Nutzungszahlen des elektronischen 
Identitätsnachweises zu erhöhen.1 Das Gesetz soll am 1. September 2021 in Kraft treten, vgl. Art. 4 des Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit einem mobilen Endge-
rät.  

Mögliche Auswirkungen 

Das Kompetenzzentrum Jugend-Check hat folgende mögliche Auswirkungen identifiziert: 

• Die künftige Möglichkeit der digitalen Authentifizierung allein mit mobilen Endgeräten, z.B. 
mit einem Smartphone oder einem Tablet (§ 10a PAuswG, § 8a eIDKG, § 78 Abs. 5 S. 2 Auf-
enthG i. V. m. § 10a PAuswG), kann eine nutzerfreundlichere und an die Lebensrealität junger 
Menschen angepasste Möglichkeit des elektronischen Identitätsnachweises darstellen.   

• Durch eine orts- und zeitunabhängige Nutzung von Online-Dienstleistungen können junge 
Menschen mehr Flexibilität in der Antragstellung erfahren. Dies kann ihnen insbesondere 
bei der Beantragung von Leistungen wie BAföG oder der Ummeldung des Wohnsitzes zu-
gutekommen. 

• Der Verzicht auf die Notwendigkeit eines Kartenlesegeräts bzw. eines NFC (Near field com-
munication)-fähigen Smartphones bei der digitalen Authentifizierung kann zu einer materi-
ellen Entlastung führen. Gleichzeitig kann die Notwendigkeit eines hierfür geeigneten mo-
bilen Endgerätes wiederum mit hohen Anschaffungskosten verbunden sein. 

Betroffene Gruppen junger Menschen 

Betroffene sind in der für den Jugend-Check relevanten Altersgruppe junge Menschen im Alter zwischen 16 
und 27 Jahren, die sich künftig mittels eines mobilen Endgeräts ausweisen möchten. Hierzu zählen sowohl 
Personen mit einem deutschen Personalausweis, als auch in Deutschland lebende Bürgerinnen und Bürger 
der Europäischen Union und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit einer eID-Karte sowie Per-
sonen aus Drittstaaten mit einem elektronischen Aufenthaltstitel für Deutschland.   
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Jugendrelevante Auswirkungen 

Betroffene Lebensbereiche 

☐ Familie ☐ Freizeit ☐ Bildung/Arbeit     ☐ Umwelt/Gesundheit     ☐ Politik/Gesellschaft ☒ Digitales 

Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises mit einem mobilen Endgerät  

§ 10a Personalausweisgesetz (PAuswG), § 8a eID-Karte-Gesetz (eIDKG), § 78 Abs. 5 S. 2 Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) i. V. m. § 10a PAuswG 

Derzeit ist für den elektronischen Identitätsnachweis ein Personalausweis mit aktivierter Ausweisfunktion, 
eine sechsstellige PIN, sowie eine Software für die sichere Verbindung zwischen dem Ausweis und dem 
Smartphone oder dem Computer, zum Beispiel die kostenlose AusweisApp2 des Bundes, erforderlich.2 Zu-
dem benötigt man aktuell ein NFC (Near field communication)-fähiges Smartphone oder ein Kartenlesege-
rät.  

Künftig soll es möglich sein, sich anhand eines elektronischen Identitätsnachweises allein mit einem mobi-
len Endgerät wie einem Smartphone oder einem Tablet auszuweisen.3 Hierzu soll der Ausweishersteller die 
Daten aus dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium des Personalausweises in einem siche-
ren Verfahren auf ein elektronisches Speicher- und Verarbeitungsmedium in einem mobilen Endgerät über-
mitteln, wenn die Ausweisinhaberin oder der Ausweisinhaber dies elektronisch veranlasst, vgl. § 10a Abs. 1 
S. 1 PAuswG. Auch hierfür ist die Nutzung einer geeigneten Software, wie zum Beispiel der AusweisApp2, 
sowie einer Geheimnummer vorgesehen.4  

Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit 
einer eID-Karte sowie Drittstaatsangehörige mit einem elektronischen Aufenthaltstitel sollen ebenfalls die 
Möglichkeit haben, einen elektronischen Identitätsnachweis mit einem mobilen Endgerät einzurichten, vgl. 
§ 8a eIDKG, § 78 Abs. 5 S. 2 AufenthG i. V. m. § 10a PAuswG.  

Die Möglichkeit der digitalen Authentifizierung allein mit mobilen Endgeräten kann die Nutzer-
freundlichkeit des elektronischen Identitätsnachweises erhöhen. Die Nutzung mobiler Endgeräte 
für die Bewältigung verschiedenster Aspekte des Alltags entspricht in besonderem Maße der Le-
bensrealität junger Menschen: Sie sind immer früher im Besitz von Mediengeräten, wobei die Nut-
zung des eigenen Smartphones die größte Rolle spielt.5 So waren im Jahr 2020 94 Prozent der 12- 
bis 19-Jährigen im Besitz eines eigenen Smartphones und 38 Prozent im Besitz eines Tablets.6  

Auch der Gebrauch von Angeboten des eGovernments, für die der elektronische Identitätsnach-
weis essentiell ist, gehört inzwischen zur Lebensrealität junger Menschen. Im Jahr 2020 gaben 62 
Prozent der 18- bis 34-Jährigen an, eGovernment-Angebote in den letzten 12 Monaten genutzt zu 
haben, im Vergleich zu 54 Prozent der 35- bis 54-Jährigen und 48 Prozent der über 55-Jährigen.7  

Die nunmehr vereinfacht mögliche orts- und zeitunabhängige Vornahme von Verwaltungshandlun-
gen kann besonders jungen Menschen zugutekommen, da diese z.B. durch die Aufnahme eines Stu-
diums, einer Ausbildung oder eines neuen Berufs vielfach mit der Verwaltung in Berührung kom-
men - sei es wegen der Ummeldung des Wohnsitzes, der Beantragung von BAföG oder eines Füh-
rungszeugnisses. Der elektronische Identitätsnachweis mit mobilem Endgerät kann insbesondere 
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auch für Personen, die nicht unmittelbar in der Nähe ihrer zuständigen Behörden wohnen und kein 
Auto besitzen bzw. deren Behörde mit Nahverkehrsmitteln nicht gut zu erreichen ist, eine Erleich-
terung der Antragstellung sein. Denn ein Gang zum Amt beläuft sich zuweilen auf durchschnittlich 
148 Minuten, wobei lediglich 25 Minuten auf den eigentlichen Zweck des Behördenbesuchs entfal-
len.8 Eine vereinfachte Nutzung des elektronischen Ausweises kann insofern eine Zeitersparnis be-
deuten, die insbesondere für junge Menschen, die Leistungen des Staates – wie Kinder- oder Eltern-
geld – beziehen, eine Entlastung darstellen kann.   

Für junge Menschen, die bisher wenig Erfahrung im Umgang mit bürokratischen Prozessen hatten, 
kann eine an ihre Lebenswelten angepasste Möglichkeit der Antragstellung einen Abbau von Zu-
gangshürden darstellen. Ferner kann die neue Möglichkeit des Identitätsnachweises auch zu einer 
materiellen Entlastung führen, wenn künftig z.B. das Kartenlesegerät für die elektronische Identifi-
zierung nicht mehr benötigt wird.  

Anmerkungen und Hinweise 

Inwiefern der Abbau von Zugangsbarrieren durch die alleinige Nutzung des mobilen Endgeräts für den Iden-
titätsnachweis tatsächlich als solche empfunden wird, bleibt abzuwarten: Während nach geltender Rege-
lung zwar noch ein Kartenlesegerät bzw. ein Smartphone mit einer NFC-Funktion notwendig ist, kann der 
elektronische Identitätsnachweis gemäß der neuen Regelung zunächst nur „mit einigen Endgeräten mög-
lich sein“9, die den technischen Anforderungen hierfür entsprechen. Geeignete mobile Endgeräte sind in 
der Regel jedoch mit hohen Anschaffungskosten verbunden. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob 
tatsächlich mehr junge Menschen von dieser neuen Funktion Gebrauch machen können. 
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